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mission (ILC), H. Waldock, für den'Begriff „Vertrag“ ein.8
Die ILC versuchte in ihren Artikelentwürfen zur späte

ren Wiener Konvention über das Recht der Verträge vom 
23. Mai 19699 den „Vertrag“ zu definieren. So hieß es im 
Entwurf des Art. 1 Ziff. 1 Buchst, a: „Vertrag bedeutet ein 
internationales Abkommen, das in schriftlicher Form, 
gleichviel, ob es aus einem einzelnen Dokument oder aus 
zwei oder mehreren zusammenhängenden Dokumenten be
steht und wie auch seine besondere Bezeichnung sein mag 
(Vertrag, Konvention, Protokoll, Covenant, Charta, Sta
tut, Akt, Deklaration, Konkordat, Notenwechsel, verein
barte Denkschrift, vereinbartes Memorandum, modus vi
vendi oder eine andere Bezeichnung), zwischen zwei oder 
mehreren Staaten oder anderen Völkerrechtssubjekten ab
geschlossen wurde und vom Völkerrecht'bestimmt wird.“10 
In ihrem Kommentar erweiterte die ILC den Bezeichniungs- 
katalog durch die Begriffe „Pakt“, „Abkommen“ und 
„Briefwechsel“. Sie differenzierte zugleich ganz allgemein 
zwischen foimgebundenen und weniger formgebundenen 
Dokumenten.11

Als formgebunden ist m. E. der traditionelle Vertrag zu 
bezeichnen. Seine Formgebundenheit äußert sich im tra
ditionellen Aufbau, der im einzelnen enthält:
— eine Überschrift, in der die Vertragspartner und der 

Vertragsgegenstand bezeichnet werden;
— eine Einleitung (Präambel), in der die wichtigsten 

Gründe für den Vertragsabschluß genannt und der Ver
tragsgegenstand evtl, näher umschrieben wird sowie im 
Falle des Abschlusses von bilateralen Verträgen auf 
höchster Ebene die zur Vertragsunterzeichnung Bevoll
mächtigten genannt werden bzw. im Falle des Abschlus
ses multilateraler Verträge eine Aufzählung der Unter-

• Zeichnerstaaten erfolgt;
— den materiellen Teil des Vertrags;
— Schlußbestimmungen über das Inkrafttreten (durch Un

terzeichnung, Austausch von Ratifikations- oder Bestä
tigungsurkunden bzw. Hinterlegung von Ratifikations-, 
Bestätigungs- oder Beitrittsurkunden beim Depositar, 
sofern es sich um den Abschluß multilateraler Ver
träge handelt), über Kündigungsmöglichkeiten und Gül
tigkeitsdauer des Vertrags;

— die übliche Schlußformel darüber, in welchen Sprachen 
der Vertrag abgefaßt ist und welche Verbindlichkeit die

. Sprachfassungen besitzen, sowie über Ort und Datum 
der Unterzeichnung;

— die Unterschriften der Bevollmächtigten.
Mit dem Problem der Bezeichnung völkerrechtlicher 

Vereinbarungen hat sich bereits vor fast 50 Jahren der 
Ständige Internationale Gerichtshof befaßt. In seinem Gut
achten vom 5. September 1931 über die Deutsch-Österrei
chische Zollunion stellte er fest: „Vom Standpunkt des 
verpflichtenden Charakters internationaler Übereinkom
men weiß man, daß diese in Form von Verträgen, Kon
ventionen, Deklarationen, Abkommen, Protokollen oder 
ausgetauschten Noten geschlossen werden können.“12 

Auch in der internationalen Völkerrechtsliteratur wer
den außer den formgebundenen Verträgen weitere diplo
matische Dokumente als völkerrechtliche Vereinbarungen 
betrachtet: das Abkommen, die Abmachung, die Akte, die 
Charta, der Briefwechsel, die Konvention, das Memoran
dum, der Pakt, die Satzung, das Statut, das Übereinkom
men, die Übereinkunft und die Vereinbarung.13 Die ge
bräuchlichsten Bezeichnungen für internationale Doku
mente verbindlichen Charakters scheinen „Abkommen“, 
„Notenwechsel“ und „Konvention“ zu sein.14

In diesem Zusammenhang muß betont werden, daß der 
Verbindlichkeitscharakter internationaler Dokumente nicht 
von ihrer Bezeichnung abhängt. Die terminologische Ver
schiedenheit könnte aber auf Unterschiede in der Ebene 
des Abschlusses solcher Dokumente hindeuten.15

In Art. 2 Ziff. 1 Buchst, а der Wiener Konvention über 
das Recht der Verträge wurde der Versuch unternommen, 
den völkerrechtlichen Vertrag wie folgt zu definieren:

„.Vertrag1 bedeutet ein internationales Abkommen, das in 
schriftlicher Form zwischen Staaten geschlossen wurde 
und vom Völkerrecht bestimmt wird, gleichviel, ob es aus 
einem einzelnen Dokument oder aus zwei oder mehreren 
zusammenhängenden Dokumenten besteht und wie auch 
seine besondere Bezeichnung sein mag.“ In dieser Defini
tion sind die wichtigsten Merkmale des völkerrechtlichen 
Vertrags enthalten.

Merkmale des völkerrechtlichen Vertrags

Das erste Merkmal besteht darin, daß ein Vertrag ein in
ternationales Abkommen ist, das zwischen Völkerrechts
subjekten abgeschlossen ist. Dabei bezieht sich die Wiener 
Vertragsrechtskonvention ausschließlich auf Verträge zwi
schen Staaten, während für Verträge zwischen Staaten und 
internationalen zwischenstaatlichen Organisationen sowie 
für Verträge solcher Organisationen untereinander eine be-; 
sondere Konvention vorgesehen ist.

Der Vertrag stellt dem Wesen nach eine Willensüberein
stimmung der Teilnehmerstaaten dar. Auf dieses Merkmal 
machte 1965 insbesondere die luxemburgische Regierung in 
ihrer Stellungnahme zum Entwurf des Art. 1 Ziff. 1 der 
späteren Wiener Vertragsrechtskonvention aufmerksam.18

Ebenen des Vertragsabschlusses sind entsprechend der 
internationalen Praxis:
— Verträge zwischen Staaten, repräsentiert durch ihre 

Staatsoberhäupter,
— Verträge zwischen Regierungen,
— Verträge zwischen Ministerien und anderen zentralen 

Staatsorganen, die dazu bevollmächtigt sind.
Das zweite Merkmal, die Schriftform, legalisiert die 

Vertragspraxis der Staaten. Abgesehen von seltenen Aus
nahmen, werden Verträge grundsätzlich in schriftlicher 
Form geschlossen.

Das dritte Merkmal — „bestimmt durch das Völker
recht“ — ist besonders wichtig, weil der Vertrag nicht nur 
auf dem Völkerrecht basiert und in Übereinstimmung mit 
ihm abgeschlossen wird, sondern auch selbst neues Völker
recht schafft und damit zur Hauptquelle des Völkerrechts 
wird. Demzufolge wird oft als Oberbegriff vom „völker
rechtlichen Vertrag“ gesprochen (und nicht vom internatio
nalen Vertrag), um eindeutig seine völkerrechtliche Ver
bindlichkeit zum Ausdruck zu bringen.

Zur Registrierung von Verträgen

Art. 102 Abs. 1 der UN-Charta sieht vor, daß jeder Vertrag 
und jedes internationale Abkommen, das von einem UN- 
Mitgliedstaat abgeschlossen wird, so bald als möglich beim 
UN-Sekretariat registriert werden soll.

Hinsichtlich der rechtlichen Bedeutung der Registrie
rung von Verträgen wurden im Rahmen der Kodifizie- 
rungsarbeiten zum internationalen Vertragsrecht zwei Auf
fassungen vertreten: Nach H. L a u t e r p a c h t  stellt die 
Registrierung gemäß Art. 102 der UN-Charta eine praesum- 
tio juris (Rechtsvermutung) dafür dar, daß die beteiligten 
Staaten bei Vertragsabschluß die Absicht haben, völker
rechtliche Folgen herbeizuführen. Er betrachtete daher in 
seinem 2. Bericht an die ILC die Registrierung als ein mög
liches Merkmal eines völkerrechtlichen Vertrags.17 Nach 
C. F i t z m a u r i c e  hingegen setzt die Registrierung den 
Vertragscharakter voraus.18

Der zuletzt genannten Auffassung ist zuzustimmen, 
denn aus der Tatsache, daß Verträge n a c h  ihrem Inkraft
treten zu registrieren sind, ergibt sich, daß die Registrie
rung weder den Vertragscharakter bewirken kann, noch 
eine notwendige Bedingung für die Vertragsgültigkeit ist.

Die Registrierung hat jedoch Bedeutung für das Sy
stem der Vereinten Nationen: Nach Art. 102 Abs. 2 der 
UN-Charta kann sich keine Partei eines Vertrags, der nicht


